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St. Gallischer Kantonalschützenverband 
 

   
 
 Ausführungsbestimmungen   Nr. 986 
 

 

 Auflageschiessen Pistole 25/50m (AS-P25/50)  

 

 

 Ausgabedatum: 

 

 08.05.2018 

 

 Ersetzt Ausgabe: 

 

 Neu 

 

 Verteiler: 

  

 Website SG KSV 

  

   

 

 

1. Grundlagen 

  

 In Ergänzung zum SSV-Reglement AS-P25-50, Reg.-Nr. 4.55.11 d, Ausgabe 

2018, erlässt der SG KSV die folgenden Ausführungsbestimmungen. Diese 

basieren auf den Ausführungsbestimmungen des SSV. 

  

  

2. Teilnahmeberechtigung 

  

 Der Wettkampf ist lizenzpflichtig. Alle Teilnehmer müssen im Besitz einer Aufla-

geschiessen Lizenz der entsprechenden Disziplin ihres Vereins sein. Die Vereine 

sind für die vollständige Erfassung ihrer Mitglieder in der Vereins- und Ver-

bandsadministration (VVA) verantwortlich. 

  

  

3. Termine 

  

 Wettkampfdauer: 15. März bis 15. Oktober 

  

  

4. Wettkampfbestimmungen 

  

4.1. Altersstufen 

 Senioren (SA), 55 Jahre alt, Veteranen (VA), Seniorveteranen (SVA) 

  

4.2. Probeschüsse vor Beginn eines Programms 

 25m:  eine Probeserie 

 50m:  unbeschränkte Anzahl 

  

  

4.3. Wettkampfprogramm 25m 

  

 Präzision 

 Sportgeräte: Randfeuerpistolen (RF) 

 Scheibe:   PP10 / 50 cm 

 Schiessprogramm: 4 Serien zu 5 Schuss in je 5 Minuten 

 Hinweis:   Fernrohrbetrachtung gestattet 
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 Serie: 

 Sportgeräte: Randfeuerpistolen (RF) 

 Scheibe:   SF Pistolenscheibe ISSF 

 Schiessprogramm: 1 Serie à 5 Schuss in 50 Sekunden 

       1 Serie à 5 Schuss in 40 Sekunden 

       1 Serie à 5 Schuss in 30 Sekunden 

       1 Serie à 5 Schuss in 30 Sekunden 

 Hinweis:   Die Programme sind ohne Zeitangabe zu absolvieren 

  

4.3.1. Wettkampfstandblatt 

  

 Auf dem Standblatt P25 bzw. P50 werden jeweils beide Programme erfasst. 

  

  

4.4. Wettkampfprogramm 50m 

  

 Präzision 

 Sportgeräte: Pistole 50m (FP), Randfeuerpistole (RF) 

 Scheibe:   PP10 

 Schiessprogramm: 15. Schuss Einzel 

 Hinweis:   Fernrohrbeobachtung gestattet 

  

 Stand-Stich 

 Sportgeräte: Randfeuerpistolen (RF) 

 Scheibe:   P10 

 Schiessprogramm: 1 Serie à 5 Schuss in 5 Minuten  ab Kommando Start 

       1 Serie à 5 Schuss in 60 Sekunden  ab Kommando Start 

       1 Serie à 5 Schuss in 40 Sekunden  ab Kommando Start 

  

  

4.5. Wettkampfteilnahme 

  

 Der Wettkampf darf pro Jahr und Disziplin (25m und 50m) nur einmal absolviert 

werden. 

  

  

4.6. Einzelresultate 

  

 Die Summe der einzelnen Programme ergibt das Wettkampfresultat 

  

  

5. Auszeichnungen / Auszeichnungslimiten 

  

5.1. Auszeichnungen 

Die Teilnehmer erhalten pro Distanz und Erreichung der entsprechenden Limiten 

bei: 

einer Limite: eine Kranzkarte von CHF 8.00 

zwei Limiten: eine Kranzkarte von CHF 10.00 

  

5.2. Auszeichnungslimiten 

Wettkampfprogramm 50m Präzision   Stand-Stich 

Senioren (SA) 137   143 

Veteranen (VA) 135   141 

Seniorveteranen (SVA) 134   140 

 

Wettkampfprogramm 25m Präzision   Seriefeuer 

Senioren (SA) 190   194 

Veteranen (VA) 188   192 

Seniorveteranen (SVA 186   190 
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6. Elektronische Trefferanzeigeanlagen 

  

 Für Anlagen mit elektronischer Trefferanzeige werden anstelle der Standblätter 

Kontrollkleber abgegeben. Die Kleber werden vor Beginn des Wettkampfes so 

auf den Kontrollstreifen aufgeklebt, dass sie überschrieben werden. Es sind nur 

Kontrollstreifen mit überschriebenem Kleber gültig. 

Auf dem Kontrollsteifen sind Name / Vorname, Lizenznummer aufzuführen. 

Die Kontrollstreifen müssen mit der entsprechenden Disziplin beschriftet sein 

(AS-P25 Präzision, bzw. Serie, / AS-P50 Präzision, bzw. Stand-Stich. 

Wird eine Distanz auf elektronische Scheiben geschossen, werden nur die Kon-

trollkleber verwendet. 

Die offiziellen Standblätter werden lediglich verwendet, wenn für die zweite Dis-

ziplin konventionelle Scheiben benutzt werden. 

  

  

7. Finanzielles 

  

7.1. Doppelgeld inkl. Sport- und Ausbildungsbeitrag 

Das Doppelgeld pro Disziplin (P25m oder P50m) beträgt CHF 17.00 (inkl. CHF 

2.00 Sport- und Ausbildungsbeitrag), wovon dem durchführenden Verein CHF 

1.00 pro Wettkampfprogramm verbleibt. 

  

7.2. Abrechnung und Zahlung 

Die Abrechnung durch die Sektionen hat bis spätestens 15. Oktober an die Ge-

schäftsstelle des SG KSV zu erfolgen. Für fehlende Standblätter muss ein Betrag 

von CHF 17.00, für verschriebene oder für beschädigte Standblätter ein Betrag 

von CHF 1.00 entrichtet werden. 

Nach erfolgter Kontrolle durch die Geschäftsstelle des SG KSV, muss der Abrech-

nungsbetrag, mit dem dann zugesandten Einzahlungsschein, bis spätestens 1. 

November einbezahlt werden. 

  

  

8. Bemerkungen 

  

 Das Reglement AS-P25/50, Reg.-Nr. 4.55.11 d, kann von der Website des SSV 

(www.swissshooting.ch - Reglemente/Formulare - Pistole - Pistolenwettkämpfe 

25/50m) heruntergeladen werden. 

  

  

9. Gültigkeit 

  

 Diese Ausführungsbestimmungen sind neu und treten sofort in Kraft.  

 

http://www.swissshooting.ch/

